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ZDK-Prognose für das Autojahr 2026
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) erwartet für das Jahr 2026 eine 
spür bare Belebung des deutschen Pkw-Gesamtmarktes. Nach zwei schwierigen Jahren infolge 
eines  abrupten Förderstopps für Elektrofahrzeuge sieht der Verband klare Signale für eine 
Rückkehr des Wachstums – getragen durch die jüngsten Pläne der Regierungskoalition zur 
Förderung elektrischer Antriebe.

Deutlicher Marktschub für 2026 
erwartet
Nach der veröffentlichten Jahresprog-
nose erwartet der ZDK im kommenden 
Jahr einen Anstieg der Pkw-Neuzulas-
sungen um 3,5 bis 4 Prozent auf rund 
2,95 Mio. Fahrzeuge. Davon werden 
voraussichtlich 1,1 Mio. Fahrzeuge ei-
nen batterieelektrischen Antrieb haben 
– Batterieelektrofahrzeuge (BEV) und 
Plug-in-Hybride (PHEV) gleichermaßen. 
Breitere E-Modellpaletten im Klein- 
und Kompaktwagensegment, höhere 
Reichweiten, sinkende Preisunterschie-
de zwischen Verbrennern und E-Fahr-
zeugen sowie der fortschreitende 
Ausbau der Ladeinfrastruktur werden 
die Nachfrage beflügeln.

„Die politischen Impulse, das breitere 
Modellangebot und die wachsende 
Alltagstauglichkeit elektrischer An triebe 
greifen endlich ineinander“, erklärt ZDK- 
Präsident Thomas Peckruhn. „2026 wird 
zum Jahr, in dem die Elektromobilität 
im Markt wirklich ankommen kann, 
wenn die Weichen richtiggestellt wer-
den.“

2025 bleibt noch gedämpft 
– E-Auto-Markt erreicht nur 
Niveau von 2023
Rückblickend auf das Jahr 2025 rechnet 
der ZDK nur mit einem geringfügigen 
Anstieg der Pkw-Neuzulassungen auf 
2,85 Mio. Fahrzeuge und einem stag-
nierenden Markt für BEV. Bereinigt um 
die in den vergangenen zwei Jahren 
massiv angestiegenen Eigenzulassun-
gen der Hersteller und Händler – die 
zur Erfüllung der CO2-Flottengrenz-
werte mehr als zweieinhalbfach erhöht 
wurden – wird der BEV-Markt 2025 nur 
knapp das Niveau von 2023 erreichen. 
Dämpfend wirken auch die anhaltend 

hohen Ladestrompreise sowie ein Man-
gel an Ladepunkten in Wohnquartie-
ren.

CO2-Preis
Ohne einen schnelleren Hochlauf der 
E-Mobilität droht in wenigen Jahren ein 
CO2-Preis von bis zu 300 EUR pro Tonne 
– und damit 70 bis 80 Cent mehr pro 
Liter Kraftstoff. Mobilität würde zur 
sozialen Frage, weil Menschen ohne 
Zugang zu Neuwagen von bezahlbarer 
Automobilität ausgeschlossen würden. 
Umso wichtiger ist die neue Förderstra-
tegie der Bundesregierung, die zentra-
le, sozial ausgewogene ZDK-Vorschläge 
aufgreift und E-Mobilität endlich in der 
Mitte der Gesellschaft voranbringt.

„Wir brauchen schnell mehr bezahl bare 
Elektrofahrzeuge und alternative Kraft-
stoffe. Deshalb ist die jetzt angekündig-
te Förderung unverzichtbar“, betont 
Peckruhn.

Zwei verlorene Jahre 
– jetzt Aufbruch
Nach dem Förderstopp durch die Am-
pel-Koalition im Dezember 2023 sei die 
private Nachfrage nahezu eingebro-

chen. „Es waren zwei verlorene Jahre 
für die Elektromobilität“, bilanziert 
Peckruhn. Die von der schwarz-roten 
Regierungskoalition am 28. November 
verkündeten Fördermaßnahmen könn-
ten nun jedoch die entscheidende 
Wende einleiten. Peckruhn zeigt sich 
zuversichtlich, dass der Pkw-Markt ab 
2026 „endlich wieder Fahrt aufnimmt“.
Der Gebrauchtwagenmarkt bleibt 
2025 stabil auf hohem Niveau. Trotz 
weiterhin hoher Neuwagenpreise fiel 
der Anstieg der Besitzumschreibungen 
aufgrund gesunkener Zinsen bislang 
moderat aus (+ 0,2 %). Bis Jahresende 
erwartet der ZDK rund 6,5 Mio. Halter-
wechsel. Auch 2026 dürfte dieses 
 Niveau anhalten: Staatliche Förder-
impulse und günstigere Finanzierun-
gen lenken zwar mehr Kunden Rich-
tung Neuwagen, gleichzeitig sorgen 
hohe Fahrzeugpreise, die anhaltend 
schwache gesamtwirtschaftliche Ent-
wicklung und ein deutlich gestiegenes 
Durchschnittsalter der Fahrzeuge für 
anhaltende Bewegung im Gebraucht-
wagensegment. „Der Gebraucht-
wagenmarkt zeigt einmal mehr seine 
Stärke: Er federt Preissprünge ab und 
hält Deutschland mobil“, so Peckruhn.

Bi
ld

: ©
 Sa

jed
ui

l –
 ad

ob
e.s

to
ck

.co
m

/g
en

er
ier

t m
it 

KI

Ostverbaende-gemeinsam-1-2026.indd   3Ostverbaende-gemeinsam-1-2026.indd   3 15.12.2025   13:05:4815.12.2025   13:05:48



4

KFZ-GEWERBE INTERN  Kfz-Gewerbe aktuell

Das neue ZDK-6-Punkte-Papier
Die Mobilität der Zukunft sichern!
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NÜRNBERGER und VIG schließen strategische Partnerschaft
Die NÜRNBERGER Beteiligungs-AG 
(„NÜRNBERGER“, Muttergesell-
schaft des NÜRNBERGER Automobil 
Versicherungsdienstes) und die 
 VIENNA INSURANCE GROUP AG 
Wiener Versicherung Gruppe („VIG“) 
haben eine Zusammenschlussver-
einbarung unterzeichnet.

Die VIG ist der ideale Partner, um die 
Transformation der NÜRNBERGER zu 
unterstützen und deren Wett-
bewerbsfähigkeit zu stärken.

Gleichzeitig hat sich die VIG dazu ver-
pflichtet, die Eigenständigkeit und 
Identität der NÜRNBERGER zu wahren.
Die Kooperationspartner und Vermitt-
ler des NÜRNBERGER Automobil Versi-
cherungsdienstes und des TECHNO 
Versicherungsdienstes werden zukünf-
tig von einem deutlich erweiterten 
Produktportfolio profitieren. Schnellere 
Prozesse, neue digitale Lösungen und 
eine zukunftsfähige Infrastruktur wer-
den eine effiziente Kundenansprache 
unterstützen. Das künftige Geschäft 

entsteht aus innovativen Präven-
tions-, Vorsorge- und Sachversiche-
rungslösungen.

Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gerne Christian Stettner
Vertriebsdirektor,
Nürnberger Automobil 
Versicherungsdienst GmbH
E-Mail: 
christian.stettner@nuernberger-
automobil.de
Mobil: 0151-5 38 40 997

Elektromobilität
BMF-Antwort an ZDK stellt klar, dass die Sonderabschreibung 
nach § 7 Abs. 2a) EStG auch für gebrauchte Elektrofahrzeuge gilt

Das Bundesfinanzministerium (BMF) 
hat in einem Antwortschreiben auf 
eine Forderung des ZDK reagiert und 
im Sinne der Rechtssicherheit klar-
gestellt, dass die Sonderabschreibung 
nach § 7 Abs. 2a EStG nicht nur für 
Neufahrzeuge, sondern auch für ge-
brauchte Elektrofahrzeuge gilt.

Nach dem Wortlaut des BMF gilt damit 
Folgendes:
„Die mit dem vorgenannten Gesetz in-
itial eingeführte arithmetisch-degres-
sive AfA umfasst alle Elektrofahrzeuge 
im Sinne des § 9 Absatz 2 KraftStG, die 
nach dem 30. Juni 2025 und vor dem 
1. Januar 2028 angeschafft und damit 
dem Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen erstmalig zugegangen sind. 
Eine Beschränkung auf fabrikneue Fahr-
zeuge erfolgt ausdrücklich nicht. So sind 

beispielsweise auch Elektrofahrzeuge 
mit vorangegangener Tageszulassung 
vom Gesetzeswortlaut der Regelung 
umfasst.

Voraussetzung ist allerdings, dass die 
neuen oder gebrauchten Fahrzeuge 
zum Anlagevermögen des Steuerpflich-
tigen gehören. Die Abschreibungsrege-
lung ist also grundsätzlich ausgeschlos-
sen für Fahrzeuge, die dem Umlaufver-
mögen zugerechnet werden, beispiels-
weise weil diese für Zwecke der bloßen 
Weiterveräußerung angeschafft worden 
sind …“.

Die im Schreiben an den ZDK veröffent-
lichte Klarstellung des BMF hilft sowohl 
den Autohäusern bei der notwendigen 
Vermarktung gebrauchter Elektrofahr-
zeuge als auch allen gewerblichen 

Steuerpflichtigen bei der problemlosen 
Geltendmachung der Sonderabschrei-
bung für Elektrofahrzeuge. Betroffene 
können sich insoweit direkt auf die 
Aussagen des BMF berufen.

Beachten müssen die Steuerpflichtigen 
im Zusammenhang mit der Geltend-
machung der Sonderabschreibung nur, 
dass sich die Elektrofahrzeuge in dessen 
Anlagevermögen befinden müssen. 
Solche Abschreibungen für im Umlauf-
vermögen befindliche Elektrofahrzeuge 
sind den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechend ausgeschlossen.
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Flexible Geldreserve – Für finanzielle Freiheit
Wer einen finanziellen Puffer 
für unerwartete Ausgaben be-
nötigt, findet im Rahmenkredit 
der Bank11 eine ideale Lösung.

Über den Link https://www.
bank11.de/rahmenkredit/
können sich Kundinnen und 
Kunden einen Rahmenkredit von 
1.000 bis 4.000 € für die Beglei-
chung ihrer Rechnungen –  etwa 
für Serviceleistungen, Zubehör 
oder ähnliche Ausgaben – si-
chern. Der Rahmenkredit bietet 
die Freiheit, innerhalb eines 
vorher festgelegten Kreditrahmens 
flexibel Geld zu leihen und es anschlie-
ßend bequem zurückzuzahlen.

Kundinnen und Kunden können jeder-
zeit genau den Betrag abrufen, den sie 
tatsächlich benötigen. Die Rückzahlung 

erfolgt komfortabel in mo-
natlichen Raten, und bereits 
getilgte Beträge stehen er-
neut zur Nutzung bereit. 
Dadurch eignet sich der 
Rahmenkredit optimal, um 
kurzfristige finanzielle Eng-
pässe zu überbrücken, ohne 
jedes Mal einen neuen 
Kreditantrag stellen zu müs-
sen.
Mit einem Zinssatz, der 
häufig nied riger ausfällt als 
der eines Dispokredits auf 
dem Girokonto, stellt der 

Bank11-Rahmenkredit zudem eine 
kostengünstige Möglichkeit dar, flexi-
bel und unabhängig zu bleiben.

Energie-Einkaufsgemeinschaft Ampere AG
Die Netzentgelte sinken, Ihre Stromrechnung auch? 

Sie haben es sicher in den Nachrich-
ten verfolgt: Die Bundesregierung 
hatte ursprünglich angekündigt die 
Stromsteuer für alle Stromkundinnen 
und -kunden auf den europäischen 
Mindestsatz von 0,05 ct/kWh zu sen-
ken. Beim genaueren Nachrechnen 
stellte sich jedoch heraus, dass dieses 
Vorhaben finanziell nicht umsetzbar 
ist. Daher profitieren nun nur Indu-
strie, produzierendes Gewerbe sowie 
Land- und Forstwirtschaft von dieser 
Maßnahme.

Damit Gewerbe-, Handwerksbetrie-
be und Haushalte nicht gänzlich leer 
ausgehen, sollen sie ab 2026 durch 
die Absenkung der Netzentgelte 
entlastet werden. Dieses Verfahren hat 
jedoch den Nachteil, dass die tatsäch-
liche Entlastung je nach Netzgebiet sehr 
unterschiedlich ausfallen kann. Außer-
dem ist die Maßnahme zunächst nur 
für ein Jahr vorgesehen.

Was bedeutet das jetzt? Da der Bun-
deszuschuss zu den Netzentgelten für 

2026 dazu dient, die 
Strompreise für Ver-
braucher zu senken, 
sind Energieversorger 
dazu verpflichtet, die 
Reduzierung an ihre 
Kundinnen und Kunden weiterzuge-
ben. Besonders in Regionen mit hoher 
geplanter Entlastung lohnt es sich da-
her, Rechnungen zu prüfen, Preise zu 
vergleichen und gegebenenfalls den 
Anbieter zu wechseln.

Service für Innungs-Mitglieder: Wenn 
Sie eine Preisanpassung erhalten, lassen 
Sie diese gerne Ampere zukommen. Die 
Ampere-Energieberater überprüfen, ob 
es zusätzliche Einsparungsmöglichkei-
ten für Sie gibt. Ihre Rechnung wird in 
diesem Zusammenhang überprüft. So 
stellen Sie sicher, dass Sie automatisch 
vom besten verfügbaren Tarif profitie-
ren – ganz ohne Aufwand für Sie.

Wie stellt Ampere die günstigen 
Preise sicher? Ampere verhandelt Son-
derpreise, indem die Energie für viele 

tausende Abnehmer gemeinsam ein-
gekauft wird. So ergeben sich Groß-
abnehmerpreise, die Ampere den Mit-
gliedern exklusiv anbietet.

Besteht ein Kostenrisiko? Nein. Ampere 
arbeitet rein erfolgsbasiert. Nur wenn 
Innungs-Mitglieder tatsächlich sparen, 
erhält Ampere im Nachhinein einen 
Anteil der erzielten Ersparnis als erfolgs-
abhängiges Honorar. Weitere Kosten 
entstehen nicht.

Exklusiv für Innungs-Mitglieder:
Lassen Sie Ihre Energiesituation 
schnell und kostenfrei von Ampere 
bewerten.
Nehmen Sie Kontakt zu den 
Ampere-Mitgliedsberatern auf: 
Telefon: 030-28 39 33 800 oder 
E-Mail an: energie@ampere.de
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Aktueller Stand zur Neufassung der AU-Richtlinie
Das Bundesverkehrsministerium arbeitet an einer umfassenden Neufassung der AU-Richtlinie, um 
die anhaltenden Probleme mit fehlenden oder unzureichenden Herstellervorgaben bei der Abgas-
untersuchung (AU) zu lösen.

1. Ausgangslage
 Zum 01. 12. 2008 wurde für 

Kraftahrzeuge mit einem OBD-System 
(Otto, Diesel) das zweistufige Prüfver-
fahren (Funktionsprüfung OBD und 
ggf. Funktionsprüfung Abgas) ein-
geführt (AU-Richtlinie; Verkehrsblatt 
Nr. 8/2008 vom 30. April 2008).

Nachdem zum 01. 01. 2018 neben der 
Funktionsprüfung OBD die Endrohrmes-
sung für alle OBD-Fahrzeuge im Rahmen 
der AU verpflichtend vorgeschrieben 
wurde (Wiedereinführung der generel-
len Endrohrmessung), zeigte sich, dass 
sich die Qualität der Herstellervorgaben 
(AU-Solldaten) für die AU-Durchführung 
extrem verschlechtert hatte und darüber 
hinaus einzelne Fahrzeughersteller bzw. 
Importeure unzureichende bzw. keine 
entsprechenden Herstellervorgaben 
mehr den sogenannten AU-Daten-
anbietern (z. B. DAT, Audatex usw.) zur 
Verfügung stellten.

2. Problemlösung
 Um eine rechtskonforme AU-

Durchführung weiter sicherstellen zu 
können, wurde zunächst im November 
2022 die Richtlinie für die Durchfüh-
rung der Untersuchung der Abgase von 
Kraftfahrzeugen („AU-Richtlinie“) an-
gepasst und im Februar 2023 der zu-
gehörige Geräteleitfaden (Software- 
Version 6) veröffentlicht.

Über den Geräteleitfaden (Software-Ver-
sion 6) wurde die Problematik rund um 
fehlende, unzureichende, nicht anwend-
bare oder unplausiblen Herstellervor-
gaben berücksichtigt und eine erleich-
ternde Regelung im Umgang mit Her-
stellervorgaben dem AU-Prüfer eröffnet. 

Ergänzend dazu wurde am 25. 09. 2023 
vom Bundesverkehrsministerium (BMV) 
bekanntgegeben, dass auch bei der 

Nutzung des AU-Geräteleitfadens (Soft-
ware-Versionen 4, 5 oder 5.01) die 
bereits mit der Software-Versionen 6 
praktizierte Vorgehensweise bei feh-
lenden, unzureichenden, nicht anwend-
baren oder unplausiblen Herstellervor-
gaben ebenfalls erlaubt ist, um eine 
konforme AU durchführen zu können.

3. Aktuelle Situation
 Die vom Bundesverkehrsminis-

terium (BMV) in Abstimmung mit den 
Obersten Landesverkehrsbehörden 
bekannt gemachten Regelungen (AU- 
Richtlinie; Verkehrsblatt Nr. 168 / 2022 
vom 18. 10. 2022, BMV-Schreiben vom 
25. 09. 2023) in Verbindung mit dem 
AU-Geräteleitfaden (Software-Versio-
nen 6) führten trotz Einhaltung der 
gesetzlichen Sollwerte für die Endrohr-
messung (CO-Gehalt, Rauchgas-
trübung oder Partikelanzahlkonzentra-
tion) bei der Abgasuntersuchung (AU) 
zu vereinzelten Problemen.

4. Neufassung der 
 AU-Richtlinie

Auf Grund der anhaltenden Diskussio-
nen rund um die Vorhaltung bzw. An-

wendung von Herstellervorgaben für 
die AU-Durchführung nimmt das BMV 
gegenwärtig eine Anpassung dahinge-
hend vor, dass für die Durchführung 
der AU generell die gesetzlichen Soll-
daten zu Grunde gelegt werden. Sämt-
liche Anforderungen der Richtlinie (EU) 
2014/45/EU werden dabei berücksich-
tigt und in nationales Recht umgesetzt.
Neben dem Entfall der Herstellervorga-
ben und der zwingenden Anwendung 
gesetzlicher Solldaten werden auch 
Untersuchungsverfahren eingekürzt, 
zusammengefasst bzw. in ihrem Prüf-
ablauf vereinfacht. Somit soll es in Zu-
kunft nur noch sechs anstatt acht Un-
tersuchungsverfahren geben, mit de-
nen alle untersuchungspflichtigen 
Kraftfahrzeuge mit Fremdzündungs- 
bzw. Kompressionszündungsmotor 
(Pkw, Nutzfahrzeuge, Krafträder) ge-
prüft werden können.

Die bisherigen Untersuchungsverfahren 
für Krafträder bzw. für Kraftfahrzeuge 
mit Fremd- oder Kompressionszün-
dungsmotor und alternativem Antrieb 
oder Kraftstoff werden in die sechs 
verbleibenden Untersuchungsverfahren 
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für Kraftfahrzeuge mit Fremd- oder 
Kompressionszündungsmotor integ-
riert. Zusätzlich soll in der AU-Richtlinie 
für Krafträder ab der Emissionsklasse 
Euro 5+ neben der Funktionsprüfung 
Abgas (Endrohrmessung) auch eine 
Funktionsprüfung On-Board-Diagnose-
system (OBD-System) verpflichtend 
verankert werden. 
Eine Prämisse der Neufassung der 
AU-Richtlinie wird ebenso sein, dass die 
aktuelle Qualität der AU-Durchführung 
in den Untersuchungsstellen mindes-
tens beibehalten wird. 

5. Zeitplan zur Neufassung 
 der AU-Richtlinie

Voraussichtlich werden die doch sehr 
umfangreichen Arbeiten an der neuen 
AU-Richtlinie erst zum Ende des vierten 
Quartals 2025 vom BMV sowie den 
zuständigen nationalen Experten be-
endet sein, sodass aufgrund der erfor-
derlich Notifizierung gegenüber der 
Europäischen Kommission im ersten 
Quartal 2026 mit deren Veröffent-
lichung im Verkehrsblatt durch das 
BMV gerechnet werden kann. Die Vor-

haltung bzw. Anwendung kosten-
pflichtiger Herstellervorgaben (AU-Da-
tenbank) in den entsprechenden Un-
tersuchungsstellen ist ab diesem Zeit-
punkt dann nicht mehr erforderlich.

6. AU-Geräteleitfaden 
 (Software-Versionen 7)

Nach Fertigstellung der neuen AU- 
Richtlinie wird für die praktische Um-
setzung in den berechtigten Untersu-
chungsstellen der erforderliche AU-Ge-
räteleitfaden (Software-Versionen 7) 
ausgearbeitet. Im Anschluss daran wird 
ein zwingend erforderlicher Feldtest 
mit diesem neuen AU-Geräteleitfaden 
(Prototyp) durchgeführt, um ggf. bei 
Problemen oder Unstimmigkeiten in 
den jeweiligen Untersuchungsverfah-
ren noch kurzfristige Nachbesserungen 
vornehmen zu können.

Nach finaler Vorlage des AU-Geräteleit-
fadens (Software-Versionen 7) werden 
die entsprechenden Messgeräteherstel-
ler informiert, damit diese eine Soft-
ware-Versionen 7 für ihre AU-Messge-
räte programmieren können. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass bis 
Ende 2026 die gesetzlich vorgeschrie-
benen Begutachtungen durch die 
Gutachterstellen (Prüfstelle für AU-Ab-
gasmessgeräte der DEKRA SE und Ab-
gasprüfstelle der TÜV-Nord Mobilität 
GmbH & Co. KG) erfolgen können und 
so rechtzeitig bis zum Inkrafttreten der 
AU-Richtlinie dieser Geräteleitfaden von 
den entsprechenden Messgeräteher-
stellern den berechtigten Untersu-
chungsstellen für die AU-Durchführung 
bereitgestellt werden kann.

7. Fazit
 Bis zum Inkrafttreten der neuen 

AU- Richtlinie sind Abgasuntersuchun-
gen (AU) nach den gesetzlichen Rege-
lungen (AU-Richtlinie; Verkehrsblatt 
Nr. 168 / 2022 vom 18. 10. 2022, BMV-
Schreiben vom 25. 09. 2023) in Verbin-
dung mit dem AU-Geräteleitfaden 
(Software-Versionen 4, 5, 5.01, 6) 
durchzuführen und anhand eines AU- 
Nachweises mit fälschungserschweren-
den Merkmalen (Nachweissiegel mit 
Zangenprägung und DAkkS-Symbol) 
zu bescheinigen.

Digitaler Abruf von HU-Daten über einen QR-Code
Produktivschaltung erfolgte zum 25. 11. 2025

Über die Internetseite des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA) können Fahr-
zeughalter oder Beauftragte die HU-
Daten digital oder über eine APP des 
KBA aus dem zentralen Fahrzeug-
register des KBA abrufen. Der Produk-
tivstart des Abrufs der HU-Daten per 
QR-Code erfolgte zum 25. 11. 2025.

Die neue gesetzliche Regelung zum 
digitalen Abruf der HU-Daten hat direkt 
keine Auswirkungen auf die Tätigkeit 
der Prüfstützpunkte (PSP) im Zusam-
menhang mit der Annahme des Kun-
denauftrags zur Durchführung einer 
Hauptuntersuchung (HU). 

Die relevanten Punkte der neuen HU- 
Datenregelung können zusammen-

gefasst für PSP wie folgt dargestellt 
werden:

1.  Unveränderte Rechtsgrund-
 lage für Auftragserteilung:

Die rechtliche Grundlage für die Entge-
gennahme eines HU-Auftrags bleibt 
grundsätzlich unverändert, der weiter-
hin vorsieht, dass der HU-Untersu-
chungsbericht dem Fahrzeughalter 
oder seinem Beauftragten (z. B. Prüf-
stützpunkt) auszuhändigen ist (§ 29 
Abs. 9 StVZO).

→ Es wird nach wie vor nicht verlangt, 
dass eine formale Identitätsprüfung 
oder schriftliche Vollmacht vorzulegen 
ist – auch nicht im Zusammenhang mit 
dem neuen digitalen Verfahren.

2.  Digitalisierung als Zusatz-
 option:

Eine BMV-Veröffentlichung vom Febru-
ar 2025 eröffnet zusätzlich eine alter-
native Möglichkeit für den Abruf der 
HU-Daten durch den Fahrzeughalter 
oder dessen Beauftragten (z. B. Prüf-
stützpunkt) über einen QRCode, der 
auf die Website oder eine App des 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) führt.

→ Es handelt sich um eine ergänzende, 
freiwillige Digitalisierungsmaßnahme 
für den Fahrzeughalter, nicht um eine 
Änderung der Pflichten für Prüfstütz-
punkte.

3.  Bereitstellung des QR-Codes
 Der für die Abrufung der HU-Da-
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Technik, Sicherheit und Umweltschutz  KFZ-GEWERBE INTERN

Neue Broschüre zu Haftungsfragen beim 
Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen
Der ZDK hat eine Broschüre erstellt, 
die einen umfassenden Überblick 
über die aktuelle Rechtslage zur Haf-
tung des Verkäufers beim Verkauf 
vermeintlich unfallfreier Gebraucht-
wagen sowie von gebrauchten Fahr-
zeugen mit reparierten oder nicht 
reparierten Unfallschäden enthält.

Der Schwerpunkt der Übersicht liegt auf 
der Haftung des gewerblichen Verkäu-
fers. Aufgezeigt wird aber auch, inwie-
weit dem gewerblichen Händler beim 
Zukauf von Fahrzeugen von privat und 

der Gebrauchtwagen-Inzahlungnahme 
Rechte oder Ansprüche gegen den 
privaten Verkäufer im Falle fehlerhafter 
Angaben zur Unfallfreiheit oder zum 
Ausmaß von (ggf. reparierten) Unfall-
schäden zustehen.

Dargestellt wird darin auch, welche 
vorvertraglichen Aufklärungs-, Unter-
suchungs- und Nachforschungspflich-
ten den Händler beim Verkauf ge-
brauchter Fahrzeuge im Hinblick auf 
etwaige Unfallschäden an dem Fahr-
zeug treffen.

Recht  KFZ-GEWERBE INTERN

ten erforderliche QR-Code 
kann nach Abschluss der 
HU-Durchführung entwe-
der auf dem entsprechen-
den HU-Untersuchungs-
bericht der Überwa-
chungsinstitutionen oder 
sofern der Kunde keinen 
Untersuchungsbericht 
haben möchte, z. B. per 
E-Mail oder als Bild datei 
dem Fahrzeughalter oder 
seinem Beauftragten (z. B. Prüfstütz-
punkt) bereitgestellt werden.

4.  Digitale Darstellung der 
 relevanten HU-Daten

Sobald über den QR-Code die Ziel-
adresse für den digitalen HU-Bericht 
aufgerufen wird, werden aus dem 
zentralen Fahrzeugregister ausschließ-
lich die Daten zur durchgeführten HU 
angezeigt, die ohnehin heute schon 
nach Anlage VIII StVZO auf dem HU- 
Untersuchungsbericht aufgeführt sind 
(Fahrzeugdaten, Ergebnis der Untersu-

chung und ggf. Mängel bzw. Hinweise, 
usw.). Nicht angezeigt werden dage-
gen aus Datenschutzgründen die Hal-
terdaten (Name und Anschrift) und der 
HU-Preis.

→ Über die digitale Bereitstellung der 
HU-Daten kann im Nachgang zur HU 
kein papierhafter HU-Untersuchungs-
bericht der Überwachungsinstitution 
als Kopie erstellt werden.

5. Papierhafter HU-Unter-
 suchungsbericht bleibt 

 gültig und ist auf Wunsch 
weiterhin verpflichtend aus-
zugeben:
Die HU-Prüfer der Überwa-
chungsinstitutionen sind weiter-
hin verpflichtet, auf Wunsch des 
Fahrzeughalters bzw. seines 
Beauftragten (z. B. Prüfstütz-
punkt) den papierhaften HU-Un-
tersuchungsbericht auszustellen 
und auszuhändigen.

→ Die digitale über einen QR-Code 
abrufbare Version ersetzt den Papier-
ausdruck nicht verpflichtend, sondern 
nur optional.

6.  Vertretungsregelung bleibt 
 wie bisher durch Auslegung 

gedeckt:
Die neue Regelung stellt klar, dass – wie 
bisher – der Besitz der Zulassungsbe-
scheinigung Teil I durch eine Person bei 
der HU-Annahme als ausreichender 
Nachweis der Bevollmächtigung durch 
den Fahrzeughalter gilt.
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KFZ-GEWERBE INTERN  Recht

BGH-Urteil: Geldverlust infolge manipulierter Angaben zur 
Kontoverbindung des Gläubigers durch unbekannten Dritten
Auch wenn der Schuldner im Falle einer Geldüberweisung auf ein fremdes Konto Opfer einer 
betrügerischen Kontodatenmanipulation durch einen unbekannten Dritten wird, muss er 
dennoch seine gegenüber dem Gläubiger eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. 
Er trägt die Gefahr des Verlusts des überwiesenen Geldbetrages.

In einem branchenfremden Urteil 
vom 08. 10. 2025 (Az. IV ZR 54/24) hat 
der BGH die lange Zeit umstrittene 
Rechtsfrage entschieden, ob der 
Schuldner einer Geldleistung von sei-
ner Leistungspflicht gegenüber dem 
Gläubiger frei wird, wenn ein unbe-
kannter Dritter die Angaben des 
Gläubigers zum Konto ohne dessen 
Wissen manipuliert hat und die Ver-
suche, die seitens des Schuldners auf 
das manipulierte Konto überwiese-
nen Geldbeträge zurück zu erlangen, 
gescheitert sind.

Sachverhalt
In dem zugrunde liegenden Rechts-
streit war es einem unbekannten Drit-
ten gelungen, einen auf dem Postweg 
befindlichen Brief abzufangen und die 
darin enthaltenen Angaben zum Kon-
to zu manipulieren, bevor das Schrei-
ben dem Schuldner der Geldleistung 
zuging. Der Inhaber des manipulierten 
Kontos konnte nicht ermittelt werden.

Entscheidung des Gerichts
Ebenso wie die beiden Vorinstanzen, 
entschied der BGH, dass der Schuldner 
durch die Überweisung des Geldbetra-
ges auf das Konto eines unbekannten 
Dritten, nicht von seiner Leistungspflicht 
gegenüber dem Gläubiger frei wird. 
Auch wenn der Schuldner Opfer einer 
betrügerischen Kontodatenmanipula-
tion wird, muss er seine gegenüber dem 
Gläubiger eingegangenen vertragli-
chen Verpflichtungen dennoch erfüllen.
Bei Geldleistungen obliegt dem Schuld-
ner bis zur Erfüllung seiner Verbindlich-
keit grundsätzlich das Verlustrisiko 
(§ 270 Abs. 1 BGB). Das gilt auch dann, 
wenn eine Geldleistung im Wege der 
Überweisung erfüllt wird. 

Auch wenn der Verlust der Geldleistung 
auf einer für beide Vertragsparteien 
völlig unvorhersehbaren außergewöhn-
lichen Störung der Übermittlung beruht, 
kommt dennoch auch keine hälftige 
Teilung des Verlustrisikos auf Schuldner 

und Gläubiger nach den Grundsätzen 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) in 
Betracht. § 270 Abs. 1 BGB regelt gera-
de den zufälligen, von keiner Partei zu 
vertretenden, Untergang der Zahlung. 
Damit hat der Gesetzgeber das Risiko 
der Verlustgefahr eindeutig dem 
Schuldner zugeordnet.

Fazit
Versendet ein Kfz-Betrieb Rechnungen 
unter Angabe der Kontodaten auf dem 
Postweg, steht ihm auch dann ein An-
spruch gegen den Rechnungsadressa-
ten zu, wenn ein unbekannter Dritter 
die Postsendung unterwegs illegaler-
weise abfängt und die Kontodaten 
manipuliert und die zur Begleichung 
des Rechnungsbetrages erfolgten 
Geld überweisungen des Rechnungs-
empfängers nicht auf seinem, sondern 
einem fremden Konto ankommen. Das 
Risiko, das der überwiesene Geldbetrag 
verloren geht, trägt allein der Rech-
nungsempfänger.
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Recht  KFZ-GEWERBE INTERN

Erste Entscheidung zum Neuwagenbegriff nach der neuen 
Pkw-ENVKV für Pkw mit höheren Laufleistungen
Die Auslegung des Neuwagenbegriffes für Pkw mit weniger als 
acht Monate alter Zulassung und Laufleistungen über 1000 km 
ist seit Inkrafttreten der Pkw-EnVKV im Februar 2024 nach wie 
vor umstritten.

Die Deutsche Umwelthilfe ist diesbe-
züglich – wie zu erwarten – nicht un-
tätig und eine erste Entscheidung 
erreichte uns vom Landgericht Lim-
burg an der Lahn.

Gegenstand der Abmahnung aus 
 August 2024 waren

  Ein Ford Kuga Hybrid ST-Line X mit 
einer Laufleistung von 100 km als Neu-
wagen, bei dem die Angaben der CO2- 
Emissionen fehlten.

  Ein Ford Mustang Coupe mit einer 
Laufleistung von 2.000 km und einer 
Erstzulassung 6/2024 ohne Angabe 
des Kraftstoffverbrauchs, der CO2-
Emissionen und der CO2-Klasse bereits 
bei der ersten Anzeige in der Fahrzeug-
liste auf mobile.de. Die Werte erschie-
nen erst auf der Detailseite.

  Ein Ford Puma ST-Line X mit einer 
Laufleistung von 3.050 km und einer 
Erstzulassung aus 6/2024 ohne Anga-
ben zum Energieverbrauch, den CO2-
Emissionen und der CO2-Klasse ab.

Das beklagte Autohaus hielt die Klage 
für unbegründet, da insbesondere der 
Ford Mustang unstreitig einen Kilo-
meterstand von 2.000 km aufgewiesen 
habe und es damit kein neuer Perso-
nenkraftwagen im Sinne der Pkw-
EnVKV darstelle.

Dem ist das Landgericht Limburg in 
seiner rechtskräftig gewordenen Ent-
scheidung vom 11. 07. 2025 (Az. 5 O 
4/25) nicht gefolgt.

Ausdrücklich führt das Gericht aus, dass 
„die Pkw-Energieverbrauchskennzei-
chenverordnung, mit der die Richtlinie 
1999/94/EG umgesetzt worden ist, (…) 
eine eigenständige Definition des Be-
griffs „neuer Personenkraftwagen“ 

(enthält). Aus diesem Grund kann nicht 
auf den im nationalen Recht entwickel-
ten Begriff des „Neuwagens“ zurückge-
griffen werden, den der Bundesgerichts-
hof im Kaufrecht oder im Wettbewerbs-
recht bei der Frage der Irreführung zu 
Grunde legt.“

Dem Urteil ist eine übersichtliche Zu-
sammenfassung der bisherigen BGH- 
Rechtsprechung zur alten Pkw-EnVKV 
und dem Neuwagenbegriff und dem 
Gesetzgebungsverfahren zu entneh-
men und führt aus: „Dass sich der Ver-
ordnungsgeber dafür entschieden hat, 
die Vermutung so wie geschehen zu 
fassen und damit den Kreis der als „neu“ 
im Sinne der Pkw-EnVKV zu verstehen-
den Personenkraftwagen im Vergleich 
zur Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofes im Ergebnis auszuweiten, liegt 
innerhalb seiner bestehenden recht-
lichen Möglichkeiten des Verordnungs-
gebers, zumal die Ausweitung dem in 
Art. 1 der Richtlinie 1888/94/EG formu-
lierten Richtlinienzweck dient.
Soweit die Beklagtenseite in der münd-
lichen Verhandlung Extrembeispiele 
angeführt hat, beispielsweise ein Fahr-
zeug mit 100.000 km Laufleistung in-
nerhalb von zwei Monaten seit Zulas-
sung oder umgekehrt einer Laufleistung 
von wenigen Kilometern innerhalb von 
zwei Jahren seit Zulassung, zwingt dies 
nicht zu einer Auslegung von § 2 Abs. 1 
Nr. 2 gegen den ausdrücklichen Wort-
laut und die Gesetzesbegründung, 
vielmehr wären die Besonderheiten des 
konkreten Einzelfalls im Rahmen der 
Prüfung zu würdigen, ob die Vermu-
tung vorliegend widerlegt ist.
Damit ist vorliegend nicht nur der Ford 
Kuga, sondern auch der Ford Mustang 
mit einer Zulassungszeit von lediglich 
zwei Monaten „neu“ im Sinne der 

Pkw-EnVKV. Gründe, entgegen der 
Vermutung, davon auszugehen, dass 
die Fahrzeuge zu einem anderen Zweck 
als dem des Weiterverkaufs oder der 
Auslieferung von der Beklagten gekauft 
worden waren, sind nicht ausreichend 
vorgetragen. Die Laufleistung von 2.000 
km bei dem Ford Mustang genügt inso-
weit nicht.“

Fazit:

1. Das Landgericht Limburg vertritt
 damit die Auffassung, dass es 

sich grundsätzlich um einen Neuwagen 
handelt, wenn dieses weniger als 1000 
Kilometer gelaufen ist oder eine kürze-
re Zulassung als 8 Monate aufweist.

2. Abweichungen von diesen 
 Regelbeispielen hält das Gericht 

entsprechend der gesetzlichen Rege-
lung für möglich – es muss dazu im 
Prozess aber ausführlich und stichhaltig 
vorgetragen werden, warum das be-
troffene Fahrzeug anders zu bewerten 
sein soll als in den Regelbeispielen 
dargelegt. Inwieweit dieses oder ande-
re Gerichte zu solchen Entscheidungen 
kommen werden, bleibt der weiteren 
Rechtsprechung überlassen. In jedem 
Falle wird ausreichend dazu vorzutra-
gen sein, warum das Fahrzeug zu ei-
nem anderen Zweck als dem des Wei-
terverkaufs angeschafft wurde.

3. Der Streitwert in dem Fall des
 Landgerichts Limburg entspricht 

mit 30.000 Euro der Vorgabe des OLG 
Frankfurt/Main und betrifft im vorlie-
genden Fall zwei Fahrzeuge mit unter-
schiedlichen Fehlern – was man mit 
Bezug auf jüngere Versuche der DUH 
zur Streitwerterhöhung betonen muss. Bi
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KFZ-GEWERBE INTERN  Berufsaus- und Weiterbildung

Kapitel „Nach-
wuchswerbung“ 
im Werkzeug-
kasten 2.0 ist 
ab sofort online.
Es liefert konkrete An-
leitungen, Vorlagen und 
Beispiele, damit Betriebe 
junge Menschen passgenau 
ansprechen und für eine 
Ausbildung im Kfz-Gewerbe 
gewinnen können.

Das steckt drin (Kurzüberblick):
 Kommunikationsstrategie:
Schritt-für-Schritt, wie Betriebe im 
eigenen Einzugsgebiet Aufmerk-
samkeit für Ausbildungsplätze er-
zeugen.
 Azubijourney: Wie Schüler:in-
nen nach Ausbildungsplätzen su-
chen, welche Kanäle sie nutzen und 
wie Betriebe entlang der Touch-
points wirksam werden.
 Social Media: Leitfäden, Check-
listen und Videoanleitungen für 
Instagram, TikTok, Snapchat und 
Facebook. Von Kanal anlegen bis 
Inhalte posten.
 Zielgruppe verstehen: Steck-
briefe, relevante Argumente, hilf-
reiche Links sowie Best-Practice-Bei-
spiele aus der Branche. Ergänzend: 
Präsenz vor Ort, etwa Schnupper-
tage, Praktika und die Zusammen-
arbeit mit Schulen und Eltern.

ZDK-Ausbildungsumfrage 2025
für Kfz-Betriebe
Der ZDK führt eine bundesweite 
Ausbildungsumfrage durch.

Die Umfrage richtet sich an Ausbilder-
innen und Ausbilder in Kfz-Werkstät-
ten und Autohäusern. Ziel ist es, ein 
aktuelles Stimmungsbild aus den Be-
trieben sowie ein realistisches Bild der 
Ausbildungssituation aus Sicht der 
Praxis zu gewinnen.

Unter anderem wird um eine Einschät-
zung gebeten, ob und in welchem 
Umfang ein Modernisierungsbedarf bei 
den vom Verordnungsgeber veröffent-
lichten Ordnungsmitteln besteht. Auf 
dieser Grundlage sollen belastbare 
Argumente für ein mögliches Neuord-
nungsverfahren entwickelt werden.

Eckdaten zur Umfrage:
Zeitraum:
ab sofort bis 15. Januar 2026
Teilnahme-Link: 
www.kfz-ausbildungsumfrage.de

Ihre Rückmeldung ist enorm wichtig, 
denn nur so können wir die aktuelle 
Ausbildungssituation realistisch ein-
schätzen und die Ausbildung von mor-
gen so gestalten, dass Ausbildende 
ebenso wie Auszubildende davon 
profitieren.
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Verbandstag 2025
Am 14. November 2025 fand der dies-
jährige Verbandstag 2025 in Dresden 
statt. Damit wurde gleichzeitig das 
35-jährige Jubiläum des Landesver-
bandes gewürdigt und im Anschluss 
u. a. mit dem Gründungsmitglied 
Werner Pilz und ehemaligen Präsi-
denten Ralf Herrmannsdorf, Mit-
arbeitern der Innungen sowie den 
Partnern der Bank11, kfz-betrieb und 
der Nürnberger gefeiert.

Neben den allgemeinen Regularien fand 
auch die Nachwahl von Herrn Marcel 
Schulze, stellvertretender Obermeister 
der Innung des Kfz-Handwerkes „Ober-
lausitz“, auf Grund des Ausscheidens von 
Madlen Wallberg statt. Wir gratulieren 
Herrn Schulze zur Wahl und freuen uns 
auf eine angenehme Zusammenarbeit.

Wie bereits Hessen und Baden-Würt-
temberg erwägt das sächsische Kfz-Ge-
werbe seinen Austritt aus dem ZVK. Die 

Mitgliederversammlung hat einstimmig 
den Vorstand ermächtigt, einen Austritt 
aus dem ZVK zu prüfen und durchzu-
führen, wenn mindestens 6 weitere 
Landesverbände gleichzeitig aus dem 

ZVK austreten und keine Einschränkun-
gen für Betriebe, Innungen und den 
Landesverband im AÜK-System und/
oder hoheitsrechtlichen Bereich zu be-
fürchten sind.

Terminplan
Januar
12. 13:00 Uhr Beratung des SHT-GF-Kollegiums Online
27. DAT-Report und Neujahrsgipfel 

Kfz-Gewerbe
Berlin

30. 12:00 Uhr SHT-Vorstandssitzung Dresden
15:00 Uhr Feierliche Ehrung der sächsischen 

Bundes- und Landessieger in der 
DMH

Dresden

Februar
2. 16:30 Uhr Expertensitzung Landesaufgaben-

erstellungsausschuss
Dresden

31. 01. – 08. 02. Messe Handwerk live Leipzig
März
 9. 16:30 Uhr Sitzung Landesaufgaben-

erstellungsausschuss
Dresden

12. TAK-Beirat Würzburg
17. 09:30 Uhr Vorstandssitzung im 

Landesverband
Dresden

18. 13:00 Uhr Beratung des SHT-GF-Kollegiums Dresden
14:30 Uhr Arbeitstreffen der GF der im 

SHT organisierten Kammern und 
Innungsverbände

Dresden

20. – 21. Würzburger Karosserie- 
und Schadenstage

Würzburg

21. 16:00 Uhr Meisterfeier HWK Chemnitz Chemnitz

Vorstand und Hauptgeschäftsführung (von links: Thomas Huth, Thomas Hänsel, Gabriela 

Msuya, Ronny Müller, Michael Schneider)

www.kfz-sachsen.de Sachsen  KFZ-GEWERBE INTERN
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